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SCHWEIZ

Von Johannes Wartenweiler 
(Text und Foto)

Das Landhaus Solothurn liegt direkt 
an der Aare, stadtseitig führt nur eine
schmale Strasse daran vorbei. Wer also ins
Landhaus will, muss diese Gasse benut-
zen. So auch die Delegierten des Viscom,
des Arbeitgeberverbandes der grafischen
Industrie, die sich am letzten Donnerstag
zur Delegiertenversammlung trafen. 

Für die Gewerkschaften Comedia
und Syna war das ein Glücksfall. Sie hat-
ten ihren Warnstreik auf Solothurn kon-
zentriert. Rund tausend Angestellte aus
Betrieben zwischen Basel, Bern, Luzern
und Zürich fanden sich ein, um ihren
Forderungen nach einem neuen Ge-
samtarbeitsvertrag Nachdruck zu verlei-
hen. Die Delegierten des Viscom muss-
ten sich ihren Weg durch ein Meer von
Gewerkschaftsfahnen bahnen und ein
gellendes Pfeifkonzert ertragen. Und
tauchten gerade keine Viscom-Delegier-
ten auf, redeten Gewerkschaftsfunktio-
närInnen aus einem Fenster im ersten
Stock des Genossenschaftsrestaurants
Kreuz zur Menge in der Gasse.

Eine umstrittene Rechnung
Ende April lief der Gesamtarbeitsver-

trag aus. Der Viscom und die Gewerk-
schaften konnten sich nicht auf eine ge-
meinsame Verhandlungsbasis einigen.
Die Gewerkschaften vermuteten, dass
ideologische Hardliner im Viscom den
Ton angaben. Der Viscom rechnete vor,
dass die Forderungen der Gewerkschaf-
ten zu einer Kostensteigerung von mehr
als dreissig Prozent führen würden.

Roland Kreuzer, Sekretär der Me-
diengewerkschaft Comedia, kann sich
nicht erklären, wie die Unternehmer zu
diesem Ergebnis kommen. Der Teue-
rungsausgleich und die Erhöhung der
Mindestlöhne könnten dafür nicht allein
verantwortlich sein, sagt er. Und wenn
die Patrons die Frauen schlechter bezah-
len als die Männer, so sei es nur selbst-
verständlich, dass die Gewerkschaften
diesen Verstoss gegen die Gleichstellung
bekämpften. Auch der bessere Kündi-
gungsschutz treibt die Kosten nicht in
die Höhe. Die Gewerkschaften wollen si-
cherstellen, dass der Strukturwandel
nicht auf dem Buckel der Beschäftigten
vor sich geht. Die Unternehmen wollten
zwanzig Prozent aller Arbeitsplätze zer-
stören, schreibt die Comedia. 

Viscom-Direktor Hans-Ulrich Bigler
stellt diese Zahlen in Abrede. Eine Vis-

com-Studie habe gezeigt, dass mittelfris-
tig rund zwanzig Prozent aller Betriebe
gefährdet seien. Vor allem für kleine Be-
triebe seien die Zukunftsaussichten nicht
besonders rosig, aber: «Das sind weniger
als zwanzig Prozent der Arbeitsplätze.»
Von den rund 2600 Betrieben der grafi-
schen Industrie haben achtzig Prozent
weniger als zwanzig Beschäftigte. 

Der digitale Druck kommt
Die Druckereibranche steckt in einer

Umbruchphase. «Die Digitalisierung,
die schon die Druckvorstufe verändert
hat, erreicht nun auch die Druckmaschi-
nen», sagt Hanspeter Graf, Regionalse-
kretär der Comedia. Bislang mussten für
den Offsetdruck – das gängigste Verfah-
ren – von den Druckvorlagen Filme be-
lichtet und Platten gemacht werden. Mit
den neuen digitalen Verfahren entfallen
diese Schritte. Es ist nun möglich, direkt
den Druckzylinder mit Daten zu be-
schicken – und diese erst noch während
jeder Zylinderumdrehung zu wechseln.
Wenigstens im Prinzip. 

Zurzeit ist digitaler Druck bei Gross-
auflagen allerdings noch deutlich teurer
als Offsetdruck. Er kommt deshalb vor-
läufig nur bei Kleinauflagen von bis zu
tausend Stück infrage. So lassen sich
zum Beispiel kostengünstige Testaufla-
gen von Katalogen und Prospekten
drucken. Grossauflagen, die in den La-
gern vergammeln, soll es in Zukunft
nicht mehr geben. Print on Demand, wie
diese Technologie genannt wird, ist aber
auch für die Werbung interessant. Per
individualisierten Direct Mailings las-
sen sich Werbebotschaften viel präziser
und mit einer höheren Rücklaufquote
versenden. Bis allerdings hier die techni-
schen Möglichkeiten flächendeckend
genutzt werden können, dürfte es noch
eine Weile dauern. Die NZZ stellt fest,
dass derartige Werbetechniken erst
dann sinnvoll eingesetzt werden kön-
nen, wenn die Unternehmen einen ge-
nauen Überblick über das Kaufverhal-
ten ihrer Kunden haben. 

Nicht nur beim Auftragsdruck (Ak-
zidenzdruck), sondern auch beim Zei-

tungsoffsetdruck werden die neuen
Drucktechnologien forciert. Federfüh-
rend in der Schweiz sind die Berner
Druckmaschinenfabrik Wifag und der
NZZ-Verlag. Gemeinsam richten sie in
Schlieren die modernste Zeitungsdru-
ckerei der Schweiz ein. Auch wenn noch
nicht alle technischen Möglichkeiten voll
ausgenutzt werden, bereitet sich die NZZ
damit auf das digitale Druckzeitalter vor.
Rund hundert Millionen Franken inves-
tiert der Verlag in das Druckzentrum 
Innocopy: «Die neue Technologie, mit
der wir ab Herbst 2004 Zeitungen pro-
duzieren, wird das Zeitungsdrucken re-
volutionieren», schreibt die NZZ selbst-
bewusst auf ihrer Website. 

Verbunden mit der Digitalisierung ist
eine weitere Automatisierung. Für Rou-
tinearbeiten wie das Nachladen von Pa-
pierrollen und das Waschen der Zylin-
der, für das Sortieren und Verteilen gibt
es neue automatische Verfahren – ange-
lernte Arbeitskräfte brauchts dabei im-
mer weniger. Aber auch für ausgebildete
DruckerInnen wird es eng. Früher

konnten sie sich dem Stress des Schicht-
betriebes entziehen, indem sie in eine
kleinere Druckerei wechselten. Die
Konzentration hat viele Arbeitsplätze
wegrationalisiert. Die Comedia geht da-
von aus, dass in den letzten Jahren rund
2000 Stellen in der Branche gestrichen
wurden. 

Auch bei den anderen grossen Ver-
lagshäusern findet momentan ein Ma-
schinenwechsel statt. Die neuen Zei-
tungsrotationen arbeiten mit einer Ge-
schwindigkeit von 45 000 Zylinderum-
drehungen pro Stunde – das sind 12,5
Umdrehungen pro Sekunde. Die Inves-
titionen der Basler Zeitung Medien AG
für eine Maschine von Koenig&Bauer
(Würzburg) belaufen sich auf 85 Millio-
nen Franken. Tamedia («Tages-Anzei-
ger») und die Espace Media Group
(«Berner Zeitung») setzen ebenfalls
Mittel in diesem Umfang ein. Allerdings
gehen diese Verlage in Bezug auf die
technologischen Möglichkeiten nicht so
weit wie die NZZ-Gruppe.

Massive Überkapazitäten
Die neuen Technologien sind das ei-

ne. Das andere sind die wirtschaftliche
Situation und der damit verbundene
Verdrängungswettbewerb. In den letz-
ten Jahren haben die grossen Unterneh-
men mit neuen Maschinen massive
Mehrkapazitäten geschaffen. «Jede
Druckerei glaubt, dass sie nur mit 
den modernsten Maschinen bestehen
kann», sagt Comedia-Regionalsekretär
Graf. Dabei ist es schwierig, das nötige
Geld aufzutreiben, die Druckindustrie
gilt bei den Banken als Risikobranche.
Auch Viscom-Direktor Bigler sieht die
Überkapazitäten: Diese seien auch da-
durch bedingt, dass die Maschinenbauer
neue Ansprüche wie durchgehender
Vierfarbendruck bei den Zeitungen an
höhere Produktionsleistungen koppeln.
Die Maschinen wollen ausgelastet wer-
den, damit die Investitionen möglichst
schnell wieder hereinkommen. Das be-
deutet möglichst lange Maschinenlauf-
zeiten – im Idealfall im Dreischichtbe-
trieb sieben Tage die Woche. 

Hier geben die Gewerkschaften Ge-
gensteuer. Roland Kreuzer von der 
Comedia: «Die Überkapazitäten beste-
hen nur, solange die Unternehmen dar-
auf bestehen, im Dreischichtbetrieb zu
drucken. Eine Umstellung auf zwei
Schichten würde die Überkapazitäten
deutlich reduzieren.» Kreuzer kritisiert
auch den knappen

WARNSTREIK  In der grafischen Industrie kämpfen die Angestellten für einen besseren Gesamtarbeitsvertrag. 
Immer schnellere Maschinen gefährden immer mehr Arbeitsplätze.

Drucker machen Druck

Spiessrutenlaufen: Ein Delegierter auf dem Weg zur Versammlung des Arbeitgeberverbandes der grafischen Industrie.
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Von Nicole Ziegler

Er kann es nicht lassen: Mit seinem vor
einer Woche lancierten Vorschlag, Aus-
länderInnen ohne Aufenthaltsrecht
künftig unbefristet in Ausschaffungs-
haft zu nehmen, geht Bundesrat Chris-
toph Blocher auf seinem Weg der Asyl-
praxisverschärfungen munter weiter.
Einspruch gabs dabei bisher kaum. Auf
Nachfrage tun es nun drei JuristInnen.

Stefan Trechsel, Zürcher Strafrechts-
professor, ehemaliger Präsident der
Europäischen Menschenrechtskon-
vention (EMRK)

«Ich habe grosse Zweifel, ob die unbe-
fristete Ausschaffungshaft für Ausländer
ohne Aufenthaltsrecht mit rechtsstaat-
lichen Grundsätzen, einschliesslich der
Europäischen Menschenrechtskonven-
tion, vereinbar ist. Theoretisch kann die-
se Massnahme die Auswirkung einer le-
benslangen Freiheitsstrafe haben – was

sie praktisch bedeuten wird, ist kaum
vorherzusehen. Eine solche Haft kann
meines Erachtens nicht mehr mit der 
Absicht, den inhaftierten Ausländer aus-
zuweisen, gerechtfertigt werden – dieser
Nachweis aber ist gemäss der EMRK 
für eine Ausschaffungshaft notwendig.
Bundesrat Christoph Blocher hat mit der
unbefristeten Ausschaffungshaft einen
politischen Vorschlag zur Diskussion ge-
stellt. Und dazu müssen sich jetzt in ers-
ter Linie Politiker, aber auch andere Krei-
se der Gesellschaft äussern – unter ande-
rem Fachjuristen, die etwas von der Sa-
che verstehen. Will Bundesrat Blocher
eine weitere Verschärfung erreichen, die
nicht gegen die EMRK verstösst, wäre ei-
ne gewisse Verlängerung der Ausschaf-
fungshaft wahrscheinlich noch akzepta-
bel. Ich bin allerdings nicht überzeugt da-
von, dass Härte eine brauchbare Lösung
bringt. Insgesamt signalisiert der Vor-
stoss eine reduzierte Toleranz gegenüber
Minderheiten und Aussenseitern.»

Peter Nideröst, Rechtsanwalt und
Spezialist für Asyl- und Ausländer-
recht

«Bundesrat Christoph Blochers Vor-
schlag, für Ausländer und Ausländerin-
nen ohne Aufenthaltsrecht eine unbe-
fristeten Ausschaffungshaft einzufüh-
ren, verstösst klar gegen die Europäische
Menschenrechtskonvention. Und damit
natürlich auch gegen die Schweizer
Bundesverfassung, die darauf aufbaut.
So darf heute ein Betroffener nur dann 
in Ausschaffungshaft gesetzt werden,
wenn die Ausschaffung auch wirklich
möglich ist. Ist das nicht der Fall, ist der
Zweck der Haft nicht erfüllt und der In-
haftierte muss freigelassen werden. Aus
diesem Grund dauert die Ausschaf-
fungshaft bisher maximal neun Monate,
rechnet man die drei Monate Vorberei-
tungshaft dazu, ein Jahr: Wenn in dieser
Zeit keine Wegweisung aus der Schweiz
möglich war, muss man davon ausgehen,
dass der Haftzweck nicht mehr erfüllt ist

und der Betroffene freigelassen werden
muss. Blochers Vorschlag der unbefris-
teten Ausschaffungshaft verlangt also
nach einer Gesetzgebung, welche die
EMRK missachtet. Das Verrückte an
dieser Verschärfung ist, dass die Kanto-
ne sie begrüssen: Für die anfallenden
Haftkosten nämlich käme zu einem
grossen Teil der Bund auf – mit 130 Fran-
ken pro Tag und Häftling. Dem betroffe-
nen Kanton bliebe je nach Haftkosten ei-
ne mehr oder weniger grosse finanzielle
Belastung. Heute ist es hingegen so, dass
der Bund den Kantonen pro Flüchtling
mit einem Nichteintretensentscheid le-
diglich eine einmalige Nothilfeentschä-
digung von 600 Franken bezahlt. Die
restlichen Fürsorgekosten bleiben den
Kantonen. Den Bund kostet also ein für
die Ausschaffung inhaftierter Ausländer
mit Nichteintretensentscheid bereits
nach fünf Tagen mehr als einer, der auf
freiem Fuss ist. Nun will Blocher diese
Haft auch noch verlängern! Würde man

UNBEFRISTETE AUSSCHAFFUNGSHAFT Justizminister Christoph Blocher will AusländerInnen 
ohne Aufenthaltsrecht in Zukunft nach Gutdünken einsperren. JuristInnen sehen darin einen 
Verstoss gegen die Europäische Menschenrechtskommission.

Jetzt aber Klartext!

den Justizminister fragen, wie er diese
Massnahme rein finanziell rechtfertige,
würde er wohl folgendermassen argu-
mentieren: In einem ersten Schritt wer-
den die Belastungen für den Staat höher,
langfristig aber wird die Schweiz ein
asylfreies Land – und damit finanziell
entlastet – werden. Und das ist einfach
lächerlich.»

Eva Saluz, Präsidentin des Schweize-
rischen Anwaltsverbandes (SAV)

«Eine unbefristete Ausschaffungs-
haft, wie sie Bundesrat Christoph Blo-
cher angekündigt hat, wäre nach Mei-
nung des SAV nicht zulässig. Der Vor-
stand des SAV hat gerade am vergange-
nen Freitag, dem 18. Juni, beschlossen,
dass nichts die Einschränkung der ele-
mentaren Menschenrechte rechtfertigt.
Die Menschenwürde gilt absolut. Die
Delegiertenversammlung des SAV vom
gleichen Tag hat diesen Vorstandsbe-
schluss ausdrücklich unterstützt. Diese
Haltung entspricht den Statuten, welche
als Vereinszweck unter anderem aus-
drücklich vorsehen, dass der SAV im
Interesse der Rechtsuchenden und un-
ter Achtung der Menschenrechte zur
Vervollkommnung des Rechts beiträgt.
Auf Bundesrat Blochers Vorschlag müs-
sen nun vor allem die Politiker reagieren.
Da es sich bei einer ‹unbefristeten Aus-
schaffungshaft› aber um eine grundsätz-
liche Frage handelt, ist es wünschens-
wert, dass sich möglichst viele Kreise da-
zu äussern.» ◊


